Wichtig:

Dieses Dokument wurde maschinell erstellt und ist deswegen ohne Unterschrift gültig!

Ist das richtig? ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice versucht hier zu täuschen!!!
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice behauptet,

dass Ihre Schreiben in einem automatisierten Druck- und Versandverfahren erstellt werden und eine Unterschrift deshalb nicht möglich ist. Auch behaupten Sie, dass es eines besonderen Hinweises auf Ihren Schreiben nicht bedarf und für die Rechtsgültigkeit auch nicht erforderlich sei.

Als Beispiel für eine fehlende Unterschrift geben Sie einen schriftlichen Verwaltungsakt an, der mit Hilfe einer automatischen Einrichtung erlassen wird, und deshalb die Unterschrift fehlen kann

(§37 Abs. 5 Verwaltungsverfahrensgesetz).

Sie verschweigen aber, § 37 Abs. 3 vom Verwaltungsverfahrensgesetz!!!
Nach dem  Verwaltungsverfahrensgesetz § 37 Abs. 3,  muss ein schriftlicher oder elektronischer Verwaltungsakt die erlassende Behörde erkennen lassen und die Unterschrift oder die Namenswiedergabe des Behördenleiters, seines Vertreters oder seines Beauftragten enthalten.

ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice Schreiben sind anonym und lassen keine erlassende Behörde erkennen!!!
Hinzu kommt, dass ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice eine nicht-rechtsfähige Firma (mit Geschäftsführer und Umsatzsteuernummer) ist.
Eine Firma handelt aber nach dem Handelsrecht!!!
Nach dem Verwaltungsverfahrensgesetz arbeiten Behörden!!!
ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice ist keine Behörde!!!

Begriff (mit Hilfe automatischer Einrichtungen):
Das Landgericht Tübingen hat unter Punkt 19 dazu Stellung bezogen (auf dieser CD).

Die Schreiben von ARD ZDF Deutschlandradio Beitragsservice lassen nicht erkennen, dass Sie im Sinne des Begriffes (mit Hilfe automatischer Einrichtungen) erstellt wurden!!!
